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RS OGH 1993/6/22 1Ob8/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1993

Norm

GewO 1973 §9

GewO 1973 §39

GewO 1973 §341

Rechtssatz

Die Gewerbebehörde darf bei der Entscheidung über die Bewilligung der Ausübung eines konzessionierten Gewerbes

(§ 341 GewO 1973) der Bestellung eines nicht (mehr) zur Amtsübernahme oder Amtsausübung bereiten gewerblichen

Geschäftsführers nicht zustimmen.
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